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Lokale Autonomie und 

Milizprinzip unter veränderten 

Vorzeichen

Neue Modelle der Gemeinde- und Schulorganisation

Oliver Dlabac

Zusammenfassung
Die Schweizer Staatstradition der Gemeindeautonomie und des Milizprinzips 
in der Gemeinde- und Schulführung (ehrenamtliche Laienbehörden) sieht sich 
zunehmend herausgefordert durch erhöhte gesellschaftliche Anforderungen 
bei gleichzeitig abnehmender Bereitschaft zur Übernahme öffentlicher Ämter. 
In diesem Beitrag wird argumentiert, dass die Mitwirkung übergeordneter 
Staatsebenen und die einsetzende Professionalisierung in der Gemeinde- und 
Schulorganisation nicht zwingend der lokalen Autonomie und dem Milizprin-
zip zuwiderlaufen müssen. Problematisch erscheint vielmehr die Situation 
in den zahlreichen kleineren Gemeinden mit ausgeweiteten Milizstrukturen. 
Anhand quantitativer Analysen wird aufgezeigt, dass letztere kaum noch in 
kompetitiven Wahlen besetzt werden. Der Autonomie, der lokalen Demokratie 
und dem Milizprinzip wäre mit einer Entlastung und Straffung der Milizstruk-
turen besser gedient.
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Die Tradition der Gemeindeautonomie, kommunaler Milizorganisation und 
öffentlicher Schulaufsicht ist bis heute fest verankert im Schweizer Staatsver-
ständnis. Die Kantonsverfassungen sehen für ihre Gemeinden ein gewisses Maß 
an politischer Autonomie vor, etwa für die Wahl ihrer politischen und adminis-
trativen Organisationsform, für die Ausgestaltung ihrer Infrastruktur und lokal 
erbrachter Dienstleistungen oder für Entscheide bezüglich ihrer baulichen Ent-
wicklung oder der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Ausgeprägt ist 
ferner insbesondere auf Gemeindeebene das Milizsystem, insofern als die öffent-
lichen Ämter der Gemeindeexekutive und der verschiedenen Kommissionen 
(Schulkommission, Finanzkommission, Baukommission etc.) zumeist ehren-
amtlich ausgeübt werden, oftmals durch Berufstätige. Im Idealfall können auf 
diese Weise unter den Bewohner/innen vorhandene Fachkenntnisse günstig für 
die Führung und Verwaltung der Gemeinde genutzt werden; vorausgesetzt wer-
den entsprechende Qualifikationen allerdings nicht. Unter den Kommissionen 
fällt personell insbesondere die Schulkommission – auch „Schulpflege“ oder 
„Schulrat“ genannt – ins Gewicht, welche traditionellerweise unabhängig von der 
Gemeindeexekutive aus der Mitte der Bürger/innen gewählt wird und als Trägerin 
der öffentlichen Volksschule für den Betrieb und die Aufsicht der Schulen verant-
wortlich ist.

Trotz ihrer Selbstverständlichkeit in der öffentlichen Wahrnehmung werden 
diese Organisationsprinzipien zusehends herausgefordert durch die rasanten wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Ver-
mehrt beklagen Gemeindevertreter/innen die anforderungsreichen Vorgaben auf 
Bundes- und Kantonsebene, welche das kommunale Milizsystem überfordern. Im 
Rahmen von New Public Management-Reformen werden unter anderem auch die 
Erreichung einer minimalen Gemeindegröße sowie die Professionalisierung der 
Verwaltungsführung angestrebt, während die Schulkommissionen seit Ende der 
1990er-Jahre in vielen Kantonen durch die Einführung professioneller Schullei-
tungen und Kompetenzübertragung an die Gemeindebehörden geschwächt wur-
den. Im Kanton Solothurn wurde die Schulkommission im Jahr 2006 gar gänzlich 
abgeschafft und ihre Kompetenzen an die Gemeindeexekutive übertragen (in Dis-
kussion auch im Kanton Aargau). Angesichts dieser rasanten Umwälzungen stellt 
sich die Frage mit aller Dringlichkeit: Welchen Platz und welche Bestandsaus-
sichten haben lokale Autonomie, Milizprinzip und öffentliche Schulaufsicht in 
einem global vernetzten Land, in welchem die Anforderungen an die Gemeinde- 
und Schulführung stetig zunehmen, das öffentliche Engagement auf lokaler 
Ebene aber gleichzeitig drastisch abnimmt (Dlabac et al. 2015; Müller 2015)?

Der vorliegende Beitrag will zum einen das Ideal der lokalen Selbstverwal-
tung in seinen größeren Kontext stellen, nämlich jenen der Aufgabenteilung 
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127Lokale Autonomie und Milizprinzip unter veränderten Vorzeichen

zwischen Kanton und Gemeinden, aber auch jenen der Zusammenarbeit der 
Gemeinden untereinander im Rahmen von Zweckverbänden (Abschn. 1). Zum 
anderen soll aufgezeigt werden, dass die Gemeinde- und Schulbehörden ähnli-
chen Entwicklungen ausgesetzt sind, wie sich an den Rekrutierungsschwie-
rigkeiten (Abschn. 2), aber auch an der Stoßrichtung bei Verwaltungs- und 
Schulführungsreformen (Abschn. 3) ablesen lässt. Die hier präsentierte Ana-
lyse aktueller Wahl- und Umfragedaten zu den Gemeinden des Kantons Aargau 
zeigt eindrücklich auf, dass sowohl Gemeindeexekutiven als auch die verschie-
denen Kommissionen in kleineren, oft ländlich geprägten Gemeinden mit Rek-
rutierungsschwierigkeiten kämpfen, dass hiervon aber in erster Linie Gemeinden 
betroffen sind, welche bislang auf Verwaltungsführungsreformen verzichtet 
haben. Für die Diskussion der Entwicklungen in der Gemeinde- und Schulfüh-
rung wird im Fazit (Abschn. 4) für eine umfassendere Betrachtungsweise plä-
diert, welche die Schaffung lokaler Entscheid- und Handlungsfähigkeit sowie 
deren demokratische Rückbindung in den Vordergrund stellt, ohne deswegen an 
überlieferten Organisationsstrukturen festhalten zu müssen. Angesichts der ver-
änderten Anforderungen an die Gemeinde- und Schulführung und in Anbetracht 
der Rekrutierungsprobleme in „reformresistenten“, kleineren Gemeinden wird 
eine Straffung und sanfte Professionalisierung der Milizstrukturen empfoh-
len, ganz im Sinne der hier skizzierten neueren Modelle der Verwaltungs- und 
Schulführung.

1  Möglichkeiten und Grenzen lokaler 
Selbstverwaltung

Eine umfassende lokale Autonomie ist in modernen Gesellschaften nicht möglich – 
auch Kleinststaaten und Stadtstaaten sind in der Regel wirtschaftlich, gesellschaft-
lich und politisch so stark mit ihrer Umgebung verflochten, dass lokale Entscheide 
immer auch von den Handlungen anderer abhängig sind (Goldsmith 1995). Trotz 
Dezentralisierungstendenzen in zahlreichen demokratischen Ländern handelt es 
sich auch hier selten um die Zuweisung von Entscheidungskompetenzen allein an 
die regionale oder kommunale Ebene, stattdessen führt die Aufteilung von Kompe-
tenzen und Finanzlasten auf verschiedene Staatsebenen zu komplexen Beziehungs-
geflechten über die Staatsebenen hinweg (Rodden 2004). Nicht anders ist es im 
Schweizer Föderalstaat, in welchem die Kantone in vielen Politikbereichen Rah-
mengesetze erlassen, der Bund seine Kompetenzen in einzelnen Bereichen auswei-
tet und die Umsetzung und genaue Ausgestaltung in den meisten Politikbereichen 
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den Gemeinden zufällt. Dabei leitet sich die Aufgabenteilung oft aus der Idee des 
Subsidiaritätsprinzips ab, gemäß welchem die niedrigste mögliche Staatsebene 
zuständig sein soll, welche die betreffende Aufgabe zufriedenstellend bewältigen 
kann. In der Praxis ist allerdings eine starke Verflechtung der verschiedenen Staats-
ebenen feststellbar (Schenkel und Serdült 1999). Dass der lokalen Autonomie in 
demokratischen Gesellschaften dennoch so viel Bedeutung beigemessen wird, 
ergibt sich hierbei vor allem aus ihrer Rolle für die lokale Demokratie. So ergeben 
Gemeindewahlen oder lokale Bürgerbeteiligung wenig Sinn, wenn der Gemeinde 
nicht auch eine gewisse lokale Teilautonomie zukommt (Goldsmith 1995).

In der Schweizer Gemeindelandschaft sind die Grenzen lokaler Selbstverwal-
tung zusätzlich durch deren Kleinräumigkeit gesetzt, welche trotz Fusionsan-
strengungen in einzelnen Kantonen über weite Flächen ihr prägendes Merkmal 
geblieben ist. Von den bestehenden 2352 Gemeinden zählen 85 % weniger als 
5000 Einwohner/innen (Bundesamt für Statistik 2014). Diese verfügen oft nur 
über ein personell schwach besetztes Sekretariat sowie eine große Zahl an Miliz-
ämtern, welche für den Betrieb der Gemeinde regelmäßig neu besetzt werden 
müssen. Aufgrund der gestiegenen Mobilität der Gemeindebewohner/innen stim-
men die historischen Gemeindegrenzen zudem längst nicht mehr mit den wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen funktionalen Räumen überein, womit sich die 
Herausforderungen gemeindeübergreifend stellen und sich der Harmonisierungs-
bedarf nicht nur für die Gemeinden, sondern auch für die Kantone ergibt. Hinzu 
kommen gestiegene Erwartungen an die öffentlichen Dienstleistungen vonseiten 
der Bürger/innen. Lokale Autonomie erfordert folglich nicht nur Befugnisse und 
Finanzen, sondern auch Wissen und personelle Kapazitäten zur Schaffung loka-
ler Handlungsfähigkeit. Um auf wahrgenommene Leistungsgrenzen zu reagieren, 
arbeiten die Gemeinden in aufgabenspezifischen Zweckverbänden (Feuerwehr, 
Spitex, Abwasser, etc.) zusammen, regeln die Leistungserbringung vertraglich 
untereinander oder entscheiden sich gar für eine Fusion mit einer oder mehreren 
Nachbargemeinden (Ladner et al. 2013; Kap. 4–5).

Auch der Schulbereich ist in vielen Fällen über Gemeindegrenzen hinweg 
organisiert, sei es, dass sich separat bestehende Schulgemeinden über das Gebiet 
mehrerer politischer Gemeinden erstrecken (Kantone Zürich, Thurgau, St. Gal-
len, Appenzell Innerrhoden, Nidwalden), dass sich mehrere Gemeinden in einem 
Schulverband mit eigenem Vorstand und eigener Schulkommission zusammen-
schließen (z. B. Aargau, Solothurn, Bern, Graubünden, Waadt, Wallis, Freiburg, 
Tessin) oder dass gewisse Leistungen insbesondere im Oberstufenbereich ver-
traglich unter mehreren Gemeinden geregelt werden (für Befragungswerte zu den 
Organisationsformen s. Ladner et al. 2013).
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Zudem ist die Volksschule eine klassische Verbundaufgabe von Kantonen und 
Gemeinden, in welcher der Kanton in der Bemühung um vergleichbare Schulqua-
lität den Lehrplan und die Regelungen zum Lehrerwesen erlässt, die Gemeinden 
aber für die Umsetzung zuständig sind und über stärker oder weniger stark einge-
schränkte Freiheiten bezüglich der Schulorganisation verfügen. An der Finanzie-
rung insbesondere der Personalkosten in den Schulen beteiligen sich dann sowohl 
der Kanton als auch die Gemeinden, wie dies aus Abb. 1 hervorgeht. Auffallend 
sind darin die steigenden Ausgaben für die Schweizer Volksschule – was sich je 
nach Zeitpunkt mit steigenden Schülerzahlen, kleineren Klassengrößen, Lohn-
anpassungen, Ausbau der Eintrittsstufe, sonderpädagogischen Angeboten sowie 
integrierten Schulen erklären lässt. Hingegen sind die Kosten der Bildungs- und 
Schulverwaltung seit 1990 praktisch unverändert geblieben. Im Vergleich zu den 
Ausgaben für den eigentlichen Schulbetrieb fallen die Verwaltungskosten gerade 
auf kommunaler Ebene kaum ins Gewicht (die Linie ist von der horizontalen 
Achse praktisch nicht unterscheidbar).

Im Schulbereich muss allerdings zwischen der – durchaus begrenzten – poli-
tischen und finanziellen Autonomie der politischen Gemeinde, und der Selbst-
verwaltung des öffentlichen Schulwesens unterschieden werden. Dies betrifft 
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zunächst die traditionelle autonome Schulaufsicht durch eine Schulkommis-
sion oder Schulpflege, welche unabhängig von der Gemeindeexekutive gewählt 
wird. Historisch leitet sich diese öffentliche Aufsicht vom Anliegen ab, die 
Schule vor ungebührlicher politischer und kirchlicher Einflussnahme zu schüt-
zen (vgl. Condorcet 1966 [1792]; Osterwalder 2000). Entsprechend wählen die 
Stimmberechtigten der politischen Gemeinde oder gar einer separat bestehenden 
Schulgemeinde aus ihrer Mitte eine Schulkommission, welcher je nach Kanton 
und Gemeinde unterschiedliche Kompetenzen zukommen (für eine Übersicht 
zu den Kantonen s. EDK 2009). Darunter fallen die Wahl und Aufsicht über die 
Lehrpersonen, Zuteilung der Schulkinder zu Klasse, Schulhaus und Schulkreis, 
Entscheide über die Schullaufbahn, Vermittlung zwischen Lehrpersonen und 
Eltern, Festlegen der Unterrichtspläne, Organisation des Schulbetriebs, Sicher-
stellung der Infrastruktur und Unterrichtsmaterialien sowie die Organisation 
von schulweiten Elternanlässen (für eine detaillierte Beschreibung zu den Ber-
ner Schulkommissionen, s. Heinzer 2016). In den Kantonen, welche gesonderte 
Schulgemeinden kennen (s. oben), genießen die Schulkommissionen zudem über 
besonders weitreichende finanzielle Kompetenzen, indem diese das Schulbudget 
vorbereiten und der versammelten Bürgerschaft Antrag auf Anpassung des soge-
nannten Schulsteuerfusses stellen können. Gemeinsam mit dem Steuerfuss der 
politischen Gemeinde ergibt dies dann den Gesamtsteuerfuss der Gemeinde.

Mit Blick auf das global vernetzte, kompetitive Arbeitsumfeld dürfte den 
zunehmend mobilen Bürger/innen auch im Schulbereich die Sicherstellung eines 
qualitativ hochstehenden Schulsystems über Gemeinde- und Kantonsgrenzen hin-
weg wichtiger sein als die Frage, ob die Schule in ihrem gegenwärtigen Wohn-
ort durch ihre lokalen Vertreter/innen in der Schulkommission und unabhängig 
von kommunalen oder kantonalen Behörden beaufsichtigt wird. Zwar kommt 
die Qualität des Unterrichts an jeder Schule lokal zustande, nämlich in Abhän-
gigkeit von persönlichen Merkmalen der eingestellten Lehrpersonen und ihrer 
Ausbildung, den Beziehungen zwischen Schule und Elternhaus sowie dem Klima 
im Lehrerteam und im Alltag der Schüler/innen. Insofern erscheint auch die vor-
genommene Einführung von professionellen Schulleitungen sinnvoll, welche 
in zahlreichen Kantonen die Autonomie der Einzelschule stärken soll (für einen 
Überblick zu kantonalen Erlassen s. EDK 2014b). Neu sind also die Schulleitun-
gen für die „operativen“ Tätigkeiten der Schulkommission zuständig, also für die 
Einstellung und unmittelbare Aufsicht von Lehr- und anderweitigen Fachperso-
nen, für den reibungslosen Schulbetrieb und für ein allseitig förderliches Schul-
klima. Bemängelt werden allenfalls die ungenügenden Pensen der Schulleitungen 
sowie die ungenügende Entlastung durch das Schulsekretariat.
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Hingegen wird in der kleinräumigen Schweiz sinnvollerweise der Lehrplan 
und das Lehrmaterial auf kantonaler und interkantonaler Ebene ausgearbeitet, 
idealerweise unter Leitung von Schulvertreter/innen in kantonalen Bildungsrä-
ten (für eine Übersicht zu den Kantonen s. EDK 2014a, 2015). Ähnlich werden 
auch für die Schulevaluation und Aufsicht politisch unabhängige Expertengre-
mien auf Kantonsebene sowie Lehrpersonen aus anderen Gemeinden beigezogen. 
Eigentliche administrative Aufgaben sowie die Sicherstellung von Schulmaterial, 
Infrastruktur und Wartung können an kommunal geführte Schulsekretariate und 
Bauverwaltungen delegiert werden. Genauso gut könnten Zu- und Umteilungen 
der Schulkinder nach vorgegebenen Kriterien und unter Beizug von Lehrperso-
nen und weiterer zuständiger Fachpersonen durch die kommunale Verwaltung 
vorgenommen werden. Welche Rolle kommt dann aber der Schulkommission als 
lokalem Laiengremium überhaupt noch zu? Braucht es diese separate Struktur 
der Schulaufsicht, welche unabhängig von den politischen Behörden auf lokaler 
Ebene bestehen bleiben muss?

Würden den Schulkommissionen sämtliche oben genannten Aufgaben abge-
nommen, verblieben ihr potenziell nur noch wenige, wenn auch bedeutende 
Tätigkeiten: die Wahl der Schulleitungen, eine allgemeine Aufsicht über den 
Schulbetrieb, allfällige Entscheide über die Schul- und Klassenorganisation (z. B. 
Basisstufe, durchlässige Modelle Oberstufe etc.), die institutionelle Abstützung 
der von den Lehrpersonen vorgenommenen Schullaufbahnentscheide und die Ver-
mittlung zwischen Eltern und Lehrpersonen. Zunehmend kommt den Schulkom-
missionen auch die Aufgabe der öffentlichen Kommunikation und Legitimation 
lokaler Schulentwicklungen zu, welche verstärkt auch im Zuge kantonaler Refor-
men angestoßen wurden. Während letztere Aufgabe an sich genauso gut durch 
den Gemeinderat wahrgenommen werden kann, gibt es durchaus Argumente, 
weshalb gerade der sensitive Bereich ‚Schule‘ von einer separaten Milizbehörde 
profitieren kann. Ein mehrköpfiges, direkt gewähltes Gremium verfügt über eine 
breitere Abstützung in der Bevölkerung und wird unterschiedliche Sichtweisen 
stärker abwägen, als dies einem einzelnen Exekutivmitglied mit Ressort Bildung 
möglich wäre. Neben den niedrigen Kosten verspricht eine solche Milizbehörde 
eine verbindende und vertrauensfördernde Wirkung. Voraussetzung ist, dass sich 
für die Schulkommission engagierte Bürger/innen finden, welche die dafür nöti-
gen Vermittlungsfähigkeiten, zeitliche Flexibilität, Belastbarkeit und Ausdauer 
mitbringen, und zwar unvoreingenommen und im Sinne der Allgemeinheit. Ob 
diese Voraussetzungen gegeben sind, darf bezweifelt werden, wie im nächsten 
Abschnitt anhand neuer Ergebnisse zu den kommunalen Milizbehörden im Kan-
ton Aargau näher ausgeführt werden soll.
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2  Rekrutierungsprobleme bei den Milizbehörden

Geser et al. (2011) gehen für die Schweiz von rund 15.000 kommunalen Exeku-
tivmandaten aus, welche regelmäßig neu besetzt werden müssen. Hinzu kommen 
rund 100.000 Personen, die in verschiedenen Kommissionen Einsitz nehmen. 
Gemäß der letzten gesamtschweizerischen Gemeindeschreiberbefragung aus dem 
Jahr 2009 bekundet bereits jede zweite Gemeinde Mühe, für die Exekutivämter 
genügend geeignete Kandidierende zu finden. Und genauso stehen für die Beset-
zung der verschiedenen Kommissionen in rund der Hälfte der Gemeinden nicht 
mehr Kandidierende zur Verfügung als Ämter zu vergeben sind (Ladner et al. 
2013, S. 14).

Im Rahmen einer Studie am Zentrum für Demokratie Aarau hat unser For-
scherteam auf der Grundlage der kommunalen Wahlergebnisse – schweizweit 
erstmalig – die objektive Entwicklung der Rekrutierungsprobleme bei den Aar-
gauer Gemeinderatswahlen über die letzten drei Jahrzehnte nachgezeichnet 
(Dlabac et al. 2014). Dazu konnten die Wahlprotokolle von 126 Gemeinden 
lückenlos seit 1990 oder sogar seit 1982 erfasst werden (59 % aller Aargauer 
Gemeinden). Während die Amtsdauer und Fluktuation praktisch unverändert 
geblieben ist, kann insbesondere für ländlich geprägte Gemeinden eine Häufung 
unumstrittener Gemeinderatswahlen festgestellt werden (Abb. 2). Besonders 
drastisch verläuft diese Entwicklung in den zahlreichen ländlichen Pendlerge-
meinden, in welchen die Bürger/innen nur noch in einem von zehn Fällen über 
eine echte Auswahl verfügen (Dlabac et al. 2015, S. 38). Damit unterscheiden 
sich ländlich geprägte Gemeinden deutlich von den suburbanen Gemeinden, und 
noch deutlicher von Zentren, wo die Gemeinden über denselben Zeitraum kom-
petitiver geworden sind (Abb. 2).

Kritisch könnte angemerkt werden, dass unumstrittene Wahlen nicht zwingend 
auf zunehmende Rekrutierungsprobleme schließen lassen. Grundsätzlich könn-
ten Selektionsprozesse noch vor der Gemeinderatswahl dazu führen, dass nur 
die bestgeeigneten Bürger/innen zur Wahl antreten. Oder die Bisherigen stellen 
bereits die unbestritten beste Besetzung des Gremiums dar, womit bei geschlos-
senem Wiederantritt kein Bedarf an zusätzlichen Kandidierenden bestehen würde.

Die skizzierten Situationen mögen in einzelnen Gemeinden durchaus vorkom-
men. Wenn sich aber über die Zeit die Gemeinden mit unumstrittenen Wahlen 
häufen, und wenn dieselben Gemeinden über mehrere Legislaturperioden keine 
Herausforder/innen finden, dann spiegelt dies vielmehr die drastisch abnehmende 
Bereitschaft zur Übernahme eines Milizamts, womit für höhere Anforderungen 
an die Qualifikation und ideologische Orientierung mangels Auswahl schlicht-
weg der Spielraum fehlt (vgl. für diese Einschätzung auch Geser 2007, S. 3 f.). 
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Auch das Argument verbesserter Selektionsprozesse vor den Wahlen ist wenig 
überzeugend, ziehen sich doch die Lokalparteien zusehends aus ihrer Rekrutie-
rungs- und Unterstützungsverantwortung zurück, während abtretende Gemein-
deräte ihre – meist nur kurzfristige – Nachfolge oft selber für ein Engagement 
gewinnen müssen (Dlabac et al. 2014, S. 28 f.).

Im Rahmen der genannten Aargauer Studie wurde zusätzlich eine Befragung 
der Gemeindeschreiber/innen durchgeführt (Rücklaufquote: 58 %). Diese machen 
Rekrutierungsschwierigkeiten nicht nur bei den Gemeindeexekutiven aus, son-
dern auch bezüglich der Besetzung der verschiedenen Kommissionen. Auch bei 
Betrachtung des erweiterten Milizwesens scheinen ländlich geprägte Gemein-
den in ihrer großen Mehrheit (87 %) von knapper oder gar ungenügender Anzahl 
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Abb. 2  Prozentualer Anteil Gemeinden mit unumstrittenen Gemeinderatswahlen – städ-
tisch vs. ländlich geprägte Gemeinden des Kantons Aargau, 1982–2014. (Bemerkungen: 
Unter den ländlich geprägten Gemeinden sind periurbane Gemeinden, ländliche Pendler-
gemeinden und agrar-gemischte Gemeinden gemäß Typologie des Bundesamts für Statistik 
(2014) zusammengefasst. Mit N wird die Anzahl erfasster Gemeinden ausgewiesen. Für 
detailliertere Ausführungen und Auswertungen zu den einzelnen Gemeindetypen siehe 
Dlabac et al. (2015)). (Quelle: Eigene Erhebung kommunaler Wahlprotokolle (Dlabac et al. 
2014))

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

B
 &

 W
 IN

 P
R

IN
T

A
u

th
o

r 
P

ro
o

f



U
N

C
O

R
R

EC
TE

D
 P

R
O

O
F

Layout: A5 Gray Book ID: 393667_1_De Book ISBN: 978-3-658-13092-3

Chapter No.: 6 Date: 23 August 2016 17:20 Page: 134/145

134 O. Dlabac

Kandidierender betroffen zu sein (Abb. 3). Heterogener ist die Lage in zentrums-
nahen Gebieten: Immerhin gegen die Hälfte der Gemeinden hat eine echte Aus-
wahl, wenn es um die Besetzung von Kommissionen geht.

Auch spezifisch für die Schulkommissionen können Hinweise für Rekrutie-
rungsschwierigkeiten gefunden werden: Gemäß einer Befragung im Kanton 
Zürich (Kussau et al. 2007b; Wehner et al. 2007) ist ein großer Teil der befragten 
Schulpfleger/innen der Meinung, die Schulpflegetätigkeit sei schwieriger gewor-
den (78 %) und die Bereitschaft für ein Engagement in der Schulpflege nehme 
ab (85 %). Knapp die Hälfte hat sich schon mal überlegt zurückzutreten, wofür 
neben beruflichen und familiären Gründen auch der übermäßige zeitliche Auf-
wand geltend gemacht wird. Nur gerade 42 % würden ihr Milizamt weiteremp-
fehlen (Prozentangaben aus Kussau et al. 2007a).

Im direkten Vergleich mit den ebenfalls befragten Mitgliedern der Zürcher 
Gemeindeexekutiven (Ketterer et al. 2015) sind die Schulpfleger/innen viel häu-
figer weiblich (58 %), zudem befinden sich hier die Vollzeit-Erwerbstätigen in 
der Minderheit (36 %). Ähnlich wie bei der Besetzung der Gemeindeexekutiven 

Über die vergangenen 10 Jahre gesehen, standen in Ihrer Gemeinde
jeweils genügend Kandidierende für die verschiedenen Kommissionen zur

Verfügung?  
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Abb. 3  Berichtete Schwierigkeit Kommissionsmitglieder zu finden – städtisch vs. länd-
lich geprägte Gemeinden des Kantons Aargau, 2014. (Bemerkungen: Unter den ländlich 
geprägten Gemeinden sind periurbane Gemeinden, ländliche Pendlergemeinden und agrar-
gemischte Gemeinden gemäß Typologie des Bundesamts für Statistik (2014) zusammenge-
fasst. Mit N wird die Anzahl erfasster Gemeinden ausgewiesen). (Quelle: Eigene Umfrage 
bei Aargauer Gemeindeschreiber/innen (Dlabac et al. 2014))
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wurden im Kanton Zürich die Schulpfleger/innen oft über die Anfrage einer Par-
tei rekrutiert (52 %). Allerdings ist die Fluktuation einiges höher: Gut die Hälfte 
der Schulpfleger/innen befindet sich in der ersten Amtsperiode, verglichen mit 
rund einem Drittel in den Exekutiven. Dazu kommt, dass die Mitglieder der 
Schulpflege nur selten über Berufserfahrung und Kenntnisse im pädagogischen 
Bereich verfügen und knapp die Hälfte unter ihnen abstreitet, genügend auf die 
Schulpflegetätigkeit vorbereitet worden zu sein (Kussau et al. 2007a).

Bei dem mäßigen Interesse am Schulkommissionsamt und dem bescheidenen 
Ausmaß an Fachkenntnissen und Amtserfahrung stellt sich die Frage, ob jene 
Kandidierenden, welche sich für die Schulkommission zur Verfügung stellen, 
überhaupt über den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung genießen, um die lokale 
Verankerung der Schule und die Legitimation ihrer Entscheid- und Vermittlungs-
rolle sicherzustellen. Hinzu kommt im Falle der Schulkommissionen ein auffäl-
liger Selektionsfaktor: 41 % der Amtsträger/innen geben als Motivationsgrund 
an, sich aufgrund der eigenen schulpflichtigen Kinder in der Schule engagie-
ren zu wollen. Tatsächlich haben 68 % der Befragten ein oder mehrere Kinder 
im schulpflichtigen Alter (Prozentangaben aus Kussau et al. 2007a). Die erhöhte 
Bereitschaft angesichts der persönlichen Betroffenheit ist zwar nachvollziehbar. 
Allerdings besteht dann die Gefahr, dass die Schule und Lehrpersonen allzu stark 
unter dem Eindruck persönlicher Erfahrungen mit den eigenen Kindern oder aus 
dem persönlichen Umfeld geführt werden, anstatt das Allgemeinwohl aller Schü-
lerinnen und Schüler in den Vordergrund zu stellen.

3  Neue Modelle der Gemeinde- und 
Schulorganisation

Angesichts der Schwierigkeiten mit der qualifizierten Besetzung sowohl von 
Gemeindeexekutiven als auch von Schulkommissionen werden verschiedentlich 
neue Modelle der Gemeinde- und Schulorganisation ins Auge gefasst. Fragt man 
die Mitglieder der Gemeindeexekutive, wie ihr Amt attraktiver gemacht werden 
könnte (Geser et al. 2011), so stimmen in den Kantonen Aargau und Zürich rund 
65 % der zumeist ehrenamtlich Tätigen für höhere Entschädigungen und für eine 
bessere Trennung strategischer und operativer Aufgaben. Im Kanton Aargau unter-
stützt immerhin die Hälfte der Befragten eine Professionalisierung der Exekutive, 
allerdings wird ein vollamtliches Gemeindepräsidium, wie dies in St. Gallen und 
Thurgau verbreitet ist, zu über drei Vierteln abgelehnt.

Neben dem ‚Ostschweizer Modell‘ mit vollamtlichem Gemeindepräsidenten, 
der von ehrenamtlichen Gemeinderät/innen umgeben ist, kann in der Schweiz 
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noch das Modell ausgemacht werden, welches in Luzerner Gemeinden zuneh-
mend praktiziert wird: Sämtliche Mitglieder der Exekutive sind in einem Teil-
zeitpensum angestellt (z. B. je 20 %). Unabhängig davon, ob den Amtsträger/
innen Teilzeitpensen zugewiesen wurden oder ob diese im Sinne eines Ehrenamts 
pauschal entschädigt werden, fällt der umgerechnete Stundenlohn in den Luzer-
ner Gemeinden insgesamt deutlich höher aus als etwa im Kanton Aargau (Dlabac 
et al. 2014, S. 8, 34). Zusätzlich zu den Teilzeitpensen wurde seit 2008 in zahlrei-
chen Luzerner Gemeinden ein neues Verwaltungsführungsmodell eingeführt, das 
sogenannte Modell ‚Verwaltungsrat‘. Für die Erarbeitung neuer Gemeindeord-
nungen legte der Verband Luzerner Gemeinden (2005) einen Leitfaden vor, wel-
cher als Entscheidungshilfe verschiedene typische Verwaltungsführungsmodelle 
festhielt:

 Gemeinderat als ‚Verwaltungsrat‘ mit Geschäftsleitung/CEO: Gemeinderat 
konzentriert sich auf strategische Führung und verzichtet auf Linienverant-
wortung, meist Gemeindeschreiber/in als Verwaltungsdirektor/in, Führung der 
Departemente durch Kaderleute

 Gemeinderat als ‚Verwaltungsrat‘ mit Verwaltungsratsdelegiertem: Wie 
oben, aber Gemeindepräsident/in oder anderes Mitglied des Gemeinderats als 
Verwaltungsdirektor/in

 Gemeinderat als ‚Geschäftsleitung‘ mit strategischer Ressortverantwortung: 
Gemeinderät/innen führen je ihr Ressort, haben aber für operative Arbeiten 
Kaderpersonen als Abteilungsleiter/innen unter sich

 Gemeinderat als politisches Führungs- und administrativ vollziehendes Organ 
(auch: Modell ‚Sachbearbeitung‘): Strategische Führung beim Gemeinderat, 
Gemeinderät/innen führen je ihr Ressort, wo sie auch operative und administ-
rative Arbeiten ausführen

Insbesondere das Modell ‚Verwaltungsrat‘ mit Geschäftsleitung erfreut sich dabei 
eines zunehmenden Interesses auch über die Kantonsgrenzen hinaus. Zugleich 
wird in der Fachdiskussion aber auch die Ostschweizer Institution des hauptamt-
lichen Gemeindepräsidiums (Modell ‚Primus‘) als mögliche Option zur maßvol-
len Professionalisierung des Milizsystems gehandelt (Rüegger 2013; Wiesmann 
2011). Für den Kanton Aargau wollten wir deshalb in unserer Befragung der 
Gemeindeschreiber/innen erfahren, in welchen Gemeinden Führungsmodelle 
praktiziert werden, die dem Modell Primus, Geschäftsleitung oder Verwaltungs-
rat entsprechen. Andernfalls wurde davon ausgegangen, dass in den Gemeinden 
das Modell ‚Sachbearbeitung‘ zutrifft, welches zumindest in kleineren Aargauer 
Gemeinden nach wie vor der gängigen Praxis entspricht.
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Entgegen den Befunden einer qualitativen Studie zu den Verwaltungsführungs-
reformen im Kanton Luzern (Bürkler und Lötscher 2014), konnten wir im Kanton 
Aargau für das Modell Verwaltungsrat keine lindernde Wirkung auf die Rekru-
tierungsprobleme feststellen (Dlabac et al. 2014, S. 42). Allerdings muss festge-
halten werden, dass das Modell Verwaltungsrat in den Aargauer Gemeinden ohne 
Einführung von Teilzeitpensen (wie in Luzern) und meist auch ohne entspre-
chende Aufstockung des Verwaltungspersonals umgesetzt worden ist. Hingegen 
hat sich das Modell Geschäftsleitung im Kanton Aargau bewährt: Gemeinden, 
welche sich dieses Modell und eine entsprechende Verwaltungsstruktur leisten, 
sind deutlich seltener von Rekrutierungsproblemen betroffen.

Umgekehrt soll hier nachgewiesen werden, dass sich die Rekrutierungspro-
bleme – d. h. wiederholt unumstrittene Gemeinderatswahlen sowohl in 2010 und 
2014 – insbesondere auf jene kleineren Gemeinden konzentrieren, welche keine 
der Verwaltungsführungsreformen unternommen haben und weiterhin am Modell 
‚Sachbearbeitung‘ festhalten (Tab. 1). Die Koeffizienten im Modell A besagen, 

Tab. 1  Logistische Regression zur Erklärung wiederholt unumstrittener Gemeinderats-
wahlen in Aargauer Gemeinden, 2014. (Quelle: Eigene Erhebung kommunaler Wahlproto-
kolle zu den Gemeinderatswahlen und eigene Umfrage bei Aargauer Gemeindeschreiber/
innen (Dlabac et al. 2014))

Anmerkung: Logit-Werte (Standardfehler in Klammern); Signifikanzniveaus: ***p < 0,01, 
**p < 0,05, *p < 0,1.

Variablen Wiederholt unumstrittene Gemeinderatswahlen 2010 und 2014

A: Sämtliche verfüg-
bare Datenpunkte

B: Nur Gemeinden 
bis 5000 Einwohner/
innen

C: Nur Gemeinden 
bis 3000 Einwohner/
innen

Gemeindegröße: Ein-
wohner/innen (log.)

−1,044*** −1,200** −0,858

(0,355) (0,479) (0,716)

Verwaltungsführungs-
modell:

• Sachbearbeitung 
(keine Reformen)

1,008** 0,993* 1,837***

(0,512) (0,553) (0,709)

Konstante 7,445*** 8,630** 5,778

(2,837) (3,703) (5,290)

Beobachtungen 85 67 46

Pseudo R2 0,183 0,150 0,186
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dass unumstrittene Wahlen mit zunehmender Gemeindegröße seltener werden 
(negativer Koeffizient), dass diese aber bei ausbleibenden Verwaltungsführungs-
reformen deutlich wahrscheinlicher werden (positiver Koeffizient). Konkret 
beträgt diese Wahrscheinlichkeit für eine Gemeinde mit 10.000 Einwohner/innen 
10 %, verglichen mit 56 % für Gemeinden mit 1000 Einwohner/innen.1 Halten 
diese Gemeinden aber am Modell Sachbearbeitung fest, erhöhen sich diese Ver-
gleichswerte auf beachtliche 24 respektive 78 %.

Dieselben Zusammenhänge können auch nachgewiesen werden, wenn wir 
uns auf Gemeinden bis 5000 Einwohner/innen beschränken (Modell B). Wirklich 
stark ausgeprägt ist der Effekt aber erst, wenn wir Gemeinden bis 3000 Einwoh-
ner/innen untersuchen (Modell C) – Gemeinden also unterhalb der Größe, wel-
che im öffentlichen Diskurs oft als Minimalgröße für das Funktionieren einer 
Gemeinde angeführt wird (Fagagnini 1974; zitiert in Steiner 1999, S. 13). In die-
sen Kleingemeinden spielt offenbar nicht mehr die Gemeindegröße (Koeffizient 
ist insignifikant), dafür umso mehr die Organisationsform und die damit verbun-
denen Verwaltungsressourcen eine Rolle. Tatsächlich sind von den reformwilligen 
Kleingemeinden lediglich 37 % von unumstrittenen Wahlen betroffen, verglichen 
mit 81 % in reformresistenten Gemeinden.

Wie verhält es sich bei der Besetzung von Kommissionen – können hier ähn-
liche Erklärungsfaktoren ausgemacht werden? Spezifisch für die Schulkom-
missionen können zwar keine Auswertungen vorgenommen werden, da die 
Zürcher Befragung nicht spezifisch nach den Rekrutierungsproblemen in der 
jeweiligen Gemeinde fragt und wir ferner über keine Angaben zu den dort prak-
tizierten Verwaltungsführungsmodellen verfügen. Zur Untersuchung der schwie-
rigen Besetzung von Kommissionen ganz allgemein können aber erneut die 
aktuellen Befragungsdaten aus dem Kanton Aargau herangezogen werden (Tab. 2, 
Modell I). In der Tat zeigt sich auch hier, dass ein Verwaltungsführungsmodell, 
welches sich auf die ehrenamtliche Tätigkeit der Gemeinderät/innen und wohl 
auch einer großen Zahl an Kommissionsmitgliedern abstützt (anstelle von Ver-
waltung und Schulsekretariat), zu einer schwierigen oder zumindest unumstritte-
nen Besetzung der Kommissionen führt. Bezüglich der Kommissionsbesetzung 
spielt die Gemeindegröße bereits für die Untergruppe der Gemeinden bis 5000 
Einwohner/innen (Modell II) keine Rolle mehr, wohingegen sich der nachtei-
lige Effekt ausbleibender Reformen insbesondere in den Kleingemeinden bis 
3000 Einwohner/innen akzentuiert (Modell III). Tatsächlich sind unumstrittene 

1Werden die ausgewählten Ausprägungen in die Regressionsgleichung eingesetzt, resultiert 
der sogenannte Logit-Wert, welcher wie folgt zur bedingten Wahrscheinlichkeit transfor-
miert wird: p = exp(Wert)/(1 + exp(Wert)).
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Kommissionsbesetzungen auch in reformwilligen Kleingemeinden stark verbreitet 
(betroffen sind 76 % der Gemeinden). In reformresistenten Kleingemeinden gehö-
ren unumstrittene Besetzungen allerdings zum Regelfall (95 %).

Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass einige kleinere Aargauer 
Gemeinden selbst für die Primarstufe eine Verbandslösung mit gemeindeübergrei-
fender Schulpflege gewählt haben, wurde in der hier abgebildeten Analyse für die 
Eventualität einer Verbandszugehörigkeit kontrolliert. Der Effekt der fehlenden 
Reformen bleibt aber unverändert bestehen.

Wenn wir uns nun wieder spezifisch den Schulkommissionen zuwenden, 
dann zeigt die Befragung von Kussau et al. (2007b) ähnliche Reformwün-
sche unter den Zürcher Kommissionsmitgliedern, wie zuvor für die Aargauer 

Tab. 2  Logistische Regression zur Erklärung unumstrittener Besetzung kommunaler 
Kommissionen in Aargauer Gemeinden, 2014. (Quelle: Eigene Umfrage bei Aargauer 
Gemeindeschreiber/innen (Dlabac et al. 2014); Daten zur Schulverbandszugehörigkeit 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Gemeindeaufsicht des Kantons Aargau 
(vgl. auch Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau 2013, S. 43))

Anmerkung: Logit-Werte (Standardfehler in Klammern); Signifikanzniveaus: ***p < 0,01, 
**p < 0,05, *p < 0,1.

Variablen Unumstrittene Besetzung kommunaler Kommissionen über letzten 
10 Jahre

I: Sämtliche verfüg-
bare Datenpunkte

II: Nur Gemeinden 
bis 5000 Einwohner/
innen

III: Nur Gemein-
den bis 3000 
Einwohner/innen

Gemeindegröße: Ein-
wohner/innen (log.)

−0,637** −0,249 −0,447

(0,303) (0,467) (0,715)

Verwaltungsführungs-
modell:

• Sachbearbeitung 
(keine Reformen)

1,255** 1,379** 1,706**

(0,606) (0,695) (0,834)

Kreisschulverband 
für Primarstufe

−0,225 −0,799 −0,109

(0,880) (0,934) (1,226)

Konstante 6,031** 3,249 4,443

(2,478) (3,598) (5,289)

Beobachtungen 126 105 79

Pseudo R2 0,114 0,0757 0,103
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Exekutivmitglieder beschrieben: Bessere Freistellung durch den Arbeitgeber 
(78 %), bessere finanzielle Entschädigung (66 %), Anrechnung der Miliztätig-
keit an Rentenansprüche (65 %), Entlastung von bestimmten Tätigkeiten durch 
das Schulsekretariat oder die Schulleitung (64 %). Erstaunlicherweise finden 
lediglich 54 % der Befragten, die Arbeit der Schulpflege solle weiterhin eine 
Miliztätigkeit bleiben und nicht zur „normalen“ Erwerbstätigkeit werden. Unter 
den jüngeren Schulpfleger/innen und Nicht-Vollzeit-Erwerbstätigen spricht sich 
nicht einmal die Hälfte für den Erhalt der Milizämter aus (Ketterer et al. 2015, 
S. 137 f.). Zieht man zusätzlich das Urteil der professionellen Schulleitungen 
zu den Schulkommissionen heran, so fällt dieses gemäß einer repräsentativen 
gesamtschweizerischen Umfrage vernichtend aus: Beinahe die Hälfte der Schul-
leiterinnen und Schulleiter ist der Ansicht, dass Schulkommissionen durch die 
Einführung der geleiteten Schulen überflüssig geworden seien – nur ein Drittel 
verneint dies; 71 % stimmen ferner der Aussage zu, dass die Schulkommissio-
nen angesichts der heutigen Komplexität schulischer Fragen oft überfordert seien 
(Quesel et al. 2014, S. 5).

Tatsächlich kann gemäß Hangartner und Svaton (2015) auch im Bereich der 
Schulorganisation ein Trend hin zu einem neuen Modell der „integrierten“ kom-
munalen Schulorganisation beobachtet werden. Am Beispiel des Kantons Bern 
untersuchen die Autorinnen, wie sich die Einführung der Schulleitungen sowie 
ein gesteigerter Steuerungsanspruch der Gemeinden auf die traditionelle öffent-
liche Schulaufsicht ausgewirkt haben. So hat sich mit dem neuen Volksschulge-
setz von 2008 das Verhältnis zwischen Kanton und Gemeinden kaum verschoben, 
dafür kam es zu veränderten Machtverhältnissen innerhalb der kommunalen 
Schulorganisation: Wichtige Kompetenzen wie Laufbahnentscheide und die 
Anstellung von Lehrpersonen werden vermehrt von der Schulkommission an 
die Schulleitungen delegiert, zudem wird es den Gemeinden ermöglicht, die 
Schulkommission abzuschaffen und die Aufsichtsfunktion an die Gemeindeexe-
kutive zu übertragen (Hangartner und Svaton 2015, S. 202). Obwohl die Berner 
Gemeinden bis auf wenige Ausnahmen an Schulkommissionen festhalten, stellen 
die Autorinnen einen deutlichen Trend zu einer stärkeren Hierarchisierung der 
Schulführung und ihrer stärkeren Integration in Gemeindeverwaltung fest, so wie 
in der Umsetzungshilfe zum Volksschulgesetz von 2008 empfohlen (Erziehungs-
direktion des Kantons Bern 2008). Auf der Grundlage umfassender Recherchen 
und Interviews in zehn Gemeinden skizzieren die Autorinnen zwei unterschiedli-
che resultierende Modelle der kommunalen Schulorganisation:

 Modell eigenständige kommunale Schulorganisation: Schulkommission ist 
organisatorisch unabhängig von der Gemeindeexekutive und wird durch eine/n 
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Bürger/in präsidiert, Gemeinderat/-rätin (Exekutive) mit Ressort Bildung 
ist gleichberechtigtes Kommissionsmitglied oder nur antragsberechtigt, das 
Schulsekretariat ist Teil der allgemeinen Gemeindeverwaltung. Schulleitungen 
mit kleinen Anstellungspensen führen die Einzelschulen relativ unabhängig 
und kooperieren auf Schulleitungsstufe

 Modell integrierte kommunale Schulorganisation: Stärkere Betonung von 
Führungslinien, Gemeinderat/-rätin mit Ressort Bildung präsidiert die Schul-
kommission, die Kommissionsmitglieder werden teilweise noch durch die 
Stimmberechtigten gewählt wird oder neu in der Form einer beratenden Fach-
kommission durch den Gemeinderat bestimmt. Hierarchisierung der Schullei-
tungsebene mit Standortleitungen und vorgesetzter Hauptschulleitung, wobei 
letztere als Leitung der Schulverwaltung direkt in die Gemeindeverwaltung 
integriert ist

Auch in ihren Fallstudien zu Gemeinden mit eigenständiger kommunaler Schul-
organisation stellen Hangartner und Svaton einen Druck in Richtung integrierter 
Schulführung fest. So begründet in einem Beispiel die Gemeindeexekutive ihren 
Führungsanspruch gegenüber der Schulkommission mit dem Bedarf, Reformen 
effizienter umsetzen zu können, beispielsweise die Einführung einer Hauptschul-
leitung zur Entlastung des zuständigen Mitglieds der Gemeindeexekutive. Auch 
der Ersatz der gewählten Schulkommission durch eine von der Gemeindeexe-
kutive einberufenen Fachkommission wird gefordert, mit Verweis auf Rekrutie-
rungsprobleme und längere Vakanzen im Falle der Volkswahl. Als Argumente 
für die Beibehaltung der Volkswahl wird die stärkere Verankerung der Schule bei 
den Bürger/innen genannt, sowie ein unabhängig legitimiertes Mandat des Res-
sort leitenden Exekutivmitglieds gegenüber dem Gesamtgemeinderat (etwa bei 
Sparbemühungen).

4  Fazit

Sind die lokale Autonomie und das Milizprinzip in der Gemeinde- und Schul-
führung angesichts der berichteten Rekrutierungsprobleme und der eingeschla-
genen Reformen am Ende? Wird die lokale Demokratie zunehmend abgelöst 
durch einen aufgeblähten kommunalen oder besser noch zentralistischen, kanto-
nalen Verwaltungsapparat? Die hier präsentierte Analyse legt eine differenziertere 
Betrachtungsweise nahe.

Zunächst einmal bringen es gesellschaftliche und wirtschaftliche Verände-
rungen mit sich, dass die Erwartungen der Bürger/innen an die Gemeinde- und 
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Schulführung zugenommen haben, wie sie sich auch in stärkeren kantonalen 
Vorgaben niederschlagen. Unter diesen Umständen ist es kein Zufall, dass insbe-
sondere kleinere, ländliche Gemeinden mit rudimentären Verwaltungen mit Rek-
rutierungsschwierigkeiten kämpfen. Die Milizbehörden – und dies betrifft sowohl 
die Gemeindeexekutiven als auch die weiteren Kommissionen – sind ohne fachli-
che Expertise und administrative Entlastung schlichtweg überfordert. Sollen die 
Milizbehörden in diesen kleineren Gemeinden handlungsfähig bleiben – sich also 
eine gewisse lokale Autonomie sichern –, kommen sie nicht umhin, ihre Ressour-
cen durch Zweckverbände oder Fusionen zusammenzulegen oder wo möglich 
ihre Milizstrukturen zu straffen und die Verwaltungs- und Schulführung zu pro-
fessionalisieren. Gerade in diesen Kleingemeinden stehen in der Gemeinde- und 
Schulpolitik wichtige strategische Entscheide an, welche eher von teilamtlichen 
Milizpolitiker/innen erwartet werden können, die sich hierfür genügend Zeit ein-
räumen und ausreichend durch die Gemeindeverwaltung entlastet werden. Ange-
sichts der rudimentären Verwaltungsapparate kann in diesen Gemeinden bereits 
mit ein bis zwei zusätzlichen Kaderangestellten viel erreicht werden. Angesichts 
fiskalischer Zwänge können aufgeblähte Verwaltungen in diesen Gemeinden 
ohnehin ausgeschlossen werden.

Zwar könnten separate demokratische Strukturen für die Schulaufsicht und 
Schulführung potenziell zu einer stärkeren Verankerung der Schule in der Bevöl-
kerung beitragen, allenfalls auch zur besseren Einbringung breit abgestützter 
Anliegen in die Schulpolitik der Gemeinde. Allerdings bleiben diese Vorteile 
hypothetisch, wenn sich interessierte Kommissionsmitglieder konkurrenzlos ins 
Amt wählen lassen können, eigentlich auch keine besondere Anerkennung in der 
Bevölkerung vorausgesetzt wird und den Wählern letztlich keine Auswahl bezüg-
lich Eignung bleibt.

Eine Übertragung der politischen Verantwortung zur Führung der Volksschule 
an die Gemeindeexekutive heißt im Übrigen auch nicht, dass damit die lokale 
Demokratie oder das Milizsystem untergraben wird. Die Gemeindeexekutive und 
allenfalls auch das explizit als Schulvorstand gewählte Exekutivmitglied gewin-
nen ihre demokratische Legitimation genauso durch die Volkswahl; und selbst 
bei Einführung von angemessen entschädigten Teilzeitpensen nach dem Luzerner 
Modell oder bei einer Entlastung durch eine aufgestockte Gemeindeverwaltung 
samt Schulsekretariat, handelt es sich noch immer um Milizämter, das heißt die 
Amtsinhaber/innen haben üblicherweise noch immer ein zweites Standbein in der 
Berufswelt.

Mit dem Verzicht auf Parallelstrukturen wird der Gemeinderat aber als Herz-
stück des Milizsystems gestärkt, mit der Folge, dass sich das Feld an interessierten 
und geeigneten Kandidierenden maßgeblich erweitert. Der Unterschied liegt also 
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in umstritteneren Wahlen und echter demokratischer Legitimation der gewählten 
Milizbehörde. Auch muss sich der Gemeinderat weiterhin gegenüber der Gemein-
deversammlung verantworten. Ist der Gemeinderat gewillt, kann er mit neuen 
Mitwirkungsverfahren (vgl. den Beitrag von Buser und Näpfli in diesem Band) 
zudem eine breitere gesellschaftliche Verankerung der Schule erreichen, als dies 
bislang über die unmittelbaren Beziehungsnetze der gewählten Schulkommissi-
onsmitglieder möglich war.
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